












MUSTER 

SPONSORINGVERTRAG  

zwischen  

der Gemeinde ……………………………………… 

vertreten durch 

 

(Behörde/Bürgermeister) 

 

(im Folgenden Gesponserte / Gesponserter genannt) 

und 

(Frau / Herr / Firma – vertreten durch) 

 

Anschrift 

 

(im Folgenden „Sponsorin / Sponsor“ genannt) 

 

Präambel 

 

Die Ausgestaltung der Präambel soll den Vertragsparteien vorbehalten sein und 

individuell dem Sponsoringzweck angepasst werden. Als Mindestinhalt soll sie, 

neben ggf. weiteren Informationen zu den Vertragsparteien, das Projekt, das mit 

dem Sponsoring gefördert werden soll, möglichst konkret und eindeutig darstellen. 

 

Die Gemeinde …… richtet in der Zeit vom …… bis….  In der Gemeinde ….. eine 
Veranstaltung zum Thema …………………aus. Der Sponsor verspricht sich von 
einer Unterstützung der Veranstaltung eine Erhöhung seines unternehmerischen 
Ansehens. Der Sponsor hat sich daher bereit erklärt, durch finanzielle Zuwendungen 
die Ausrichtung dieser Veranstaltung zu unterstützen. Die Gemeinde ………..begrüßt 
das finanzielle Engagement für diese bedeutsame Projekt außerordentlich.  

Auf der Grundlage dieser Vorbemerkung vereinbaren die Parteien Folgendes:  

 

§1 Leistung der Sponsorin / des Sponsors 

(1) Die Sponsorin / der Sponsor verpflichtet sich, an die Gesponserte / den 
Gesponserten zur Durchführung des in der Präambel beschriebenen Projekts 
folgenden Beitrag zu leisten: 

[Text] 

(2) (bei Geldleistungen) Der Betrag versteht sich zuzüglich der gesetzlich 
vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. 



(3) Die Sponsorin / der Sponsor verfolgt mit der Leistung folgende Ziele: 

[Text] (z.B. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Imagegewinn etc.) 

 

§2  Fälligkeit der Leistung der Sponsorin / des Sponsors 

(1) Die Leistung der Sponsorin / des Sponsors wird bis zum [Datum] erbracht. 

(2) (bei Geldleistungen) Die nach § 1 vereinbarten Geldleistungen sind auf das 
Konto Nr. [Text] bei der [Text], BLZ [Text] unter Angabe des Verwendungszwecks 
[Text] zu überweisen. 

(3) (bei Sachleistungen) Die nach § 1 vereinbarten Sachleistungen gehen mit 
dem Tage der Übergabe in das Eigentum der / des Gesponserten über. 

 

§ 3 Leistung der / des Gesponserten 

(1) Die / der Gesponserte verpflichtet sich zur Durchführung folgender 

Maßnahmen: [Text] 

Genaue Beschreibung von Art, Umfang und Dauer der Gegenleistung, z.B. Platzie- 
rung von Firmennamen/-logos oder sonstiger Kennzeichnung in allen 
Veröffentlichungen zu dem in § 1 beschriebenen Projekt) 

(2) Bei eventuellen Änderungen, sowohl hinsichtlich der Durchführung des in 
der Präambel beschriebenen Projekts als auch bei einzelnen Aktivitäten, werden 
beide Seiten bestrebt sein, sich über gegebenenfalls erforderliche gleichwertige 
Alternativen zu verständigen. 

 

§ 4 Erwerb von Rechten, Ausschließlichkeit 

(1) Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien, dass die / der 
Gesponserte durch die Verwendung eines überlassenen Firmennamens/-logos 
keine Rechte hieran erwirbt. Dies gilt auch für andere Urheberrechte der Sponsorin 
/ des Sponsors.  

(2) Die Sponsorin / der Sponsor erhält das Recht, in eigenen Publikationen, 
eigener Werbung und in den Medien auf Wert und Umfang seiner 
Sponsorenleistung hinzuweisen und aufmerksam zu machen. 

(3) Der Sponsor / die Sponsorin erwirbt durch die Leistung keinerlei Rechte, den 
Gesponserten / die Gesponserte und seine / ihre Tätigkeiten zu beeinflussen. Die 
Vertragsparteien stimmen überein, dass die Ziele des Sponsors / der Sponsorin die 
Ziele der öffentlichen Aufgabenstellung nicht beeinträchtigen oder überlagern. 

(4) Der / die Gesponserte versichert, alleinige Inhaberin / alleiniger Inhaber der 
Nutzungsrechte des in der Präambel beschriebenen Projekts zu sein und keinem 
Dritten diese Nutzungsrechte eingeräumt wurden oder werden. 

(5) Der Sponsor / die Sponsorin ist Exklusivsponsor für das in der Präambel  
beschriebene Projekt. Der / die Gesponserte verpflichtet sich, keine Verträge mit 
anderen Sponsoren abzuschließen. 



(5) Die / der Gesponserte ist berechtigt, Verträge mit weiteren Sponsoren 
abzuschließen, die keine direkten Wettbewerber des Sponsors / der Sponsorin 
sind. Dabei hat sie auf die Interessen des Sponsors / der Sponsorin Rücksicht zu 
nehmen. 

(5) Die / der Gesponserte ist berechtigt, Verträge mit weiteren Sponsoren 
abzuschließen, auch wenn diese Wettbewerber der Sponsorin / des Sponsors sind. 

(6) Sofern die Sponsorin / der Sponsor Dritte an der Erbringung der vertraglich 
geschuldeten Leistung beteiligen will, bedarf es dazu der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der / des Gesponserten. 

 

§ 5 Transparenzgebot 

Die Sponsorin / der Sponsor ist damit einverstanden, dass die nach § 1 
vereinbarte Leistung, ihre Zweckbestimmung, ihr Wert bzw. Geldwert und der Name 
der Sponsorin / des Sponsors im jährlichen Zuwendungsberichts des Landes 
aufgenommen werden, der im Internet veröffentlicht wird. Die Sponsorin / der 
Sponsor ist ferner damit einverstanden, dass diese Angaben in den Fällen, in 
denen die / der Gesponserte aus rechtlichen Gründen dazu verpflichtet ist, 
gegenüber Dritten (z.B. die jährliche Meldung an den Landkreis Börde – 
Kommunalaufsicht) bekanntgegeben werden. 

 

§ 6 Gewährleistung und Haftung 

(1) Die / der Gesponserte übernimmt keine Gewähr für die von der Sponsorin / dem 
Sponsor verfolgten Ziele, z.B. den Werbeerfolg. 

(2) Die Haftung der / des Gesponserten für Verlust oder Schäden jeglicher Art an 
zur Verfügung gestellten Gegenständen und Werbemitteln ist ausgeschlossen, 
soweit diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch Beschäftigte der / des 
Gesponserten verursacht werden. 

(3) Die Haftung der Sponsorin / des Sponsors für die nach § 1 zu erbringende 
Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese nicht auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung der Sponsorin / des Sponsors beruht. 

 

§7 Vertragsdauer, Kündigung, Ausfall 

(1) Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in Kraft 
und endet mit Abschluss des in der Präambel bezeichneten Projekts. Eine 
stillschweigende Verlängerung des Vertrages erfolgt nicht. 

(2) Eine ordentliche Kündigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Das Recht 
zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

 



 ein Vertragspartner einer oder mehrerer Pflichten aus diesem Vertrag – auch 

nach schriftlicher Aufforderung unter angemessener Fristsetzung – nicht 
nachkommt oder 

 das in der Präambel bezeichnete Projekt aufgrund unvorhersehbarer 

und/oder unabwendbarer Ereignisse (z.B. das Bestehen eines 
Sicherheitsrisikos) nicht durchgeführt werden kann oder 

 im Falle einer Änderung der Gegenleistung gemäß § 3 Abs. 1 eine 

Verständigung nach § 3 Abs. 2 nicht erreicht wird und die Änderung für die 
Sponsorin / den Sponsor nicht zumutbar ist. Beide Seiten sind sich einig, dass 
eine zeitliche Verschiebung des Projekts regelmäßig zumutbar ist. 

 

Die Kündigung bedarf der Schriftform und hat durch eingeschriebenen Brief zu 

erfolgen. 

(3) Für den Fall der Kündigung verzichten beide Seiten auf eventuell 
bestehende Ansprüche aus diesem Vertrag. Beide Vertragsparteien verzichten auf 
die Rückforderung bereits gewährter Leistungen. 

(3) Für den Fall der Kündigung hat die Sponsorin / der Sponsor Anspruch auf 
Rück- gewähr der Geldleistung nach § 1, sofern der die Kündigung nicht zu 
vertreten hat. Hat die / der Gesponserte im Zeitpunkt der Kündigung bereits 
werbende Maßnahmen für die Sponsorin / den Sponsor erbracht, so hat er / sie 
Anspruch auf eine anteilige Vergütung, die sich nach dem Verhältnis der 
vereinbarten und erbrachten werbenden Maßnahmen bemisst. Hat keine der 
Vertragsparteien die Kündigung zu vertreten, so ist die / die Gesponserte zudem 
berechtigt, durch Rechnungen oder sonstige geeignete Belege nachgewiesene 
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Gegenleistung entstanden sind 
(z.B. Druckkosten) von der zurückzuerstattenden Leistung in Abzug zu bringen, 
auch wenn im Zeitpunkt der Kündigung noch keine werbenden Maßnahmen 
erbracht wurden. 

(4) Findet das in der Präambel beschrieben Projekt aufgrund höherer Gewalt 
nicht statt, so sind von keiner Vertragspartei Leistungen zu erbringen. Erbrachte 
oder aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtung noch zu erbringende 
Leistungen sind von den Vertragsparteien zu vergüten; sonstige Vorauszahlungen 
sind zu erstatten. 

 

§8  Geheimhaltung 

(1) Die Sponsorin / der Sponsor hat – auch nach Beendigung des Vertragsverhält- 
nisses – über die ihr / ihm bei ihrer / seiner Tätigkeit bekannt gewordenen dienstli- 
chen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Hierzu verpflichtet sie / er 
auch ihre / seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

(2) Veröffentlichungen der Sponsorin / des Sponsors über die im Rahmen des 
Vertrages gewonnenen Erkenntnisse bedürfen der vorherigen Zustimmung der / 
des Gesponserten. Unter Zustimmungsvorbehalt steht auch die Fertigung von 
Abschriften, Ablichtungen oder anderer Vervielfältigungen von Unterlagen, die in 
Ausführung dieses Vertrages der Sponsorin / dem Sponsor zugänglich wurden. 



§9 Verantwortliche Ansprechpartner 

Verantwortliche Ansprechpartnerin / verantwortlicher Ansprechpartner bei der 
Sponsorin / dem Sponsor ist [Text]. 

Verantwortliche Ansprechpartnerin / verantwortlicher Ansprechpartner bei der 
/dem Gesponserten ist [Text]. 

 

§ 10  Weitere Vereinbarungen  

[Text]. 

 

§ 11 Vertragsänderungen 

Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung der 
Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden sind ungültig. 

 

§ 12 Salvatorische Klausel 

Sollten in diesem Vertrag eine oder mehrere Bestimmungen aus tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der 
übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten 
sich schon jetzt, die unwirksamen Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die den 
Interessen beider Seiten möglichst nahekommt.  

 

§ 13 Gerichtsstand, anwendbares Recht 

Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
ergebenen Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich der Sitz der VBG Flechtingen.  Der 
Vertrag unterliegt deutschem Recht. 

 

Ort, Datum      Ort, Datum 

 

Unterschrift der Sponsorin / des Sponsors  Unterschrift der / des Gesponserten 

Sponsors 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeinde _______________________  

 
Antrag zur Annahme einer Spende 

          

Zuwendungsgeber:    ___________________________ 

Anschrift     ___________________________ 

     ___________________________ 

     ___________________________ 

 

Zuwendungsempfänger:   ___________________________  

Anschrift     ___________________________ 

     ___________________________ 
      
Bezeichnung der Zuwendung 

bzw. Angaben der Verwendung:  ___________________________ 

     ___________________________ 

     ___________________________ 

 

Betrag / Wert der Zuwendung:  ________EURO     ☐Geldspende   

Tag der Zuwendung:  ________      ☐Sachspende 

Betriebsvermögen  ☐ 

Privatvermögen      ☐ 

Produktsachkonto:   ______________________ 
 
Investitions-/Vorgangsnummer: ______________________ 
 
 

Zuwendung genehmigt   ☐ ja   ☐   nein 

 
         __________________ 
durch  :        Unterschrift Bürgermeister 

 

bis 100,00 € Bürgermeister   _______________________ 
          Datum  Unterschrift  

Sachbearbeiter 
 

über 100,00 € Gemeinderat    _______________________ 
       Beschlussnr.   Datum  Unterschrift SB 
 
 

Anlagen:        ☐Rechnung   ☐Gutachten 

  ☐Quittung   ☐Gutscheine 

  ☐Kassenbelege  ☐Sonstiges   _____________________ 

  



Verbandsgemeinde Flechtingen   

 
Antrag zur Annahme einer Spende 

          

Zuwendungsgeber:    ___________________________ 

Anschrift     ___________________________ 

     ___________________________ 

     ___________________________ 

 

Zuwendungsempfänger:   ___________________________  

Anschrift     ___________________________ 

     ___________________________ 
      
Bezeichnung der  Zuwendung 

bzw. Angaben der Verwendung:  ___________________________ 

     ___________________________ 

      

 

Betrag / Wert der Zuwendung:  ________EURO     ☐Geldspende   

Tag der Zuwendung:  ________      ☐Sachspende 

Betriebsvermögen  ☐ 

Privatvermögen      ☐ 

Produktsachkonto:   ______________________ 
 
Investitions-/Vorgangsnummer: ______________________ 
 
 

Zuwendung genehmigt   ☐ ja   ☐   nein 

 
durch    
 Unterschrift                                                                                                                                     
VBG Bürgermeister 

   
 

bis 500,00 € VBGBM       _______________________
                      Datum          Unterschrift  

                                                                                                                               Sachbearbeiter 

über 500,00 € VBGR     _______________________ 
       BeschlussNr.   Datum    Unterschrift SB    

 
 

Anlagen:        ☐Rechnung   ☐Gutachten 

  ☐Quittung   ☐Gutscheine 

  ☐Kassenbelege  ☐Sonstiges   _____________________ 
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